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1. Käännettävä teksti 

Hallinto-oikeuden tuomio 

Lähde: Verwaltungsgericht Düsseldorf, 15 K 2271/13 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_duesseldorf/j2014/15_K_2271_13_Urteil_2
0140320.html 

2. Käännöksen käyttötarkoitus 

                        Käännetään suomenkieliselle asianosaiselle 

 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti.  

Käännettävän tekstin pituus 1955 merkkiä 
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Durch die Promotion wird gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 HG regelmäßig eine über das 

allgemeine Studienziel gemäß § 58 Abs. 1 HG hinausgehende Befähigung zu 

selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen, bei der es maßgeblich darum 

geht, eigenständige und kreative Gedanken mit bereits vorliegenden 

wissenschaftlichen Befunden systematisch und kontrolliert zu verbinden. Die 

Dissertation stellt dabei als schriftliche Promotionsleistung im Rahmen der 

Promotion – anders als eine den Berufszugang vermittelnde 

Hochschulabschlussprüfung – die maßgebliche wissenschaftliche Leistung dar, mit 

der sich ein Bewerber für die akademische Laufbahn empfiehlt oder jedenfalls eine 

herausgehobene besondere wissenschaftliche Befähigung nachweist. Vor diesem 

Hintergrund betreffen Verstöße gegen wissenschaftliche Sorgfaltspflichten bei einer 

Promotion regelmäßig nicht nur handwerkliche Mängel. /.../ 

Dass die Promotion der Klägerin wegen des von ihr absolvierten grundständigen 

Promotionsverfahrens gleichzeitig einen ersten und einzigen Abschluss auch ihres 

Hochschulstudiums darstellt, ändert an der Zielrichtung der auch im Rahmen eines 

grundständigen Promotionsverfahrens ausschließlich wissenschaftlich ausgerichteten 

schriftlichen Promotionsarbeit nichts. Dieser Ansatz verletzt auch nicht den aus Art. 3 

Abs. 1 GG herzuleitenden Grundsatz der Chancengleichheit. Dass dem Absolventen 

eines grundständigen Promotionsstudiums die Möglichkeit eingeräumt wird, sein 

Studium ausschließlich mit der Promotion und ohne weiteren akademischen 

Abschluss zu beenden, stellt gegenüber den sonst üblichen mit einer akademischen 

Abschlussprüfung zu beendenden Hochschulstudiengängen insbesondere mit Blick 

auf die deutlich geringere Arbeitsbelastung sowie in zeitlicher Hinsicht einen 

erheblichen Vorteil dar. Gleichzeitig erhöht sich für den Absolventen allerdings 

wegen der Abhängigkeit von Promotion und Studienabschluss das Risiko eines 

erfolglosen Hochschulabschlusses. 


